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gtnsiand getadelt worden, finde sich hier verbessert;
er tragt also auf Annahme an. Muret stimmt bei.

Der Beschluß wird angenommen.
Die Fortsetzung im i>7ten Stuk.

Ar au 24. VIII. Heute haben beide Rathe in ge-

heimcr Sitzung den zwischen der fränkischen und hol-
vetischen Republik geschlossenen Alliauztraktat
angenommen.

Der Senat hat mit zS Stimmen den Beschluß
über gehenden, Bodenzinse und andere Feodalabga,
bcn verworfen; y Stimmen waren für die An
nähme. Der grosse Rath^hat hierauf das Gc-
schäft einer neuen Commission übergeben, und in die-
selbe durch geheimes Stimmcnmchr gewählt: Zim
mermann, Kühn, Koch, Escher und Car-
rard.

Das Direktorium beschließt: vorgemeldtes Gesetz solle M
blizirt, in beiden Sprachen abgedruckt, und die Original-Akte
mir dem National-Siegel versehen werden.
Die Diener der Religion haben sich mir ihren Reklamationen
an die respekriven Verwaltung skammern zu wenden welche

dieselben dem Minister des össentüche» Unterrichts übersenden,

und mit den erfoderlichen Bemerkungen begleiten werden-

Gegeben in Arau den zwey mid zwanzigsten Augstmonat
im Jahr Eintausend siebenhundert neunzig und acht. Ao. i?yg.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums
(l,. 8.) 8igne. Laharpe.

Im Name» des Direktoriums der General-Seftftà
Signe. Mousson.

Au drucken, publiziren uud zu vollziehen anbefohlen.
Der Minister der Justiz und Pvlizep, F.B. Meyer.

Im Namen der helvetischen einen und unthcilbaren
Republik.

Gesetz.
Die gesetzgebenden Räthe: in Erwägung das infolge der

Gesetze, welche die Einstellung der Sehenden-Entrichtung und
den Sequester übpr die Güter der Kloster und geistlichen Stift
ter verordnen, verschiedene Diener der Religion die Quelle ih
rer Einkünfte und Gehalte, die ihnen unsere Voreltern zugcsi-
chert hatten, wv micht ganz verschwinden, doch beträchtlich stch
vermindern sehen.

In Erwägung, daß es die Pflicht der Stellvertrettcr ei-
^nes gerechten Volks ftye, dieser ehrwürdigen Klasse von
Staatsbürgern, deren Einkünfte durch die nöthige Folge der
Gesetze eingestellt worden, und die dessen ungeachtet nicht ans-
gehört haben, ihrem Amte mit gleichem Eifer vorzustehen, zu
Hülfe zu kommen.

In Erwägung endlich, daß es die Gerechtigkeit nicht zu-
lassen kann, daß ein Gesetz eine rückwirkende Kraft habe-

Nachdem sie die llrgenz erklärt:

Verordnen:
1. Der gesetzgebende Körper erkennt feycrkich den Grund-

sah, daß die Gehalte und Einkünfte der Diener der Religion
durch die bis jetzt heraußgogcbenen Gesetze nicht haben vermin-
der. werden sollen.

2. Die Diener der Religion, die bis anhin durch den
Staat bezahlt wurden, werden serner von ihm unterhalten.

z. Das Direktorium ist eingeladen sich über den Werth
der Gehalte und Einkünfte, die Verminderung erlitten haben,
genau zn erkundigen, und sobald als möglich dom gesetzgevku-
den Korps den Erfolg seiner Nachforschungen vorzulegen.

4. Die Entschädigung für die gefttzmässig erwiesenen Ver-
iuste, die die Diener der Religion durch ein dem gegenwärti-
gen kvorhergegaugcs Gesetz erlitten haben mögen, sollen auf
das Register der gewöhnlichen Ausgaben der Nation geschrieben
werden.

5. Endlich wird dem Direktorium aufgetragen, für diese
Entschädigungen unmittelbar, oder durch die Vcrwallungötain-
«er» zu sorgen.

Das Vollziehungs-Direktorium der Helvetischen mm
und uulhcubarcn Republik, au die Bürger des

Distrikts Sarue» im Canton Waidstattcn.

Bürger.
Schon wiederum hat sich jener noch kaum erloschene sê

tische Unsinn der Gemüther euer Rachbaren von dem Distrikte

Stanz uud Schweiz bemächtiget. Der schwärmerische Geist,

welcher sich den -2. Aprill unterstanden hatte, euer friedliches

und der neuen helvetischen Evustiluiion g.mz ergebnes Land mit

feindlicher, euer« Kräfte übersteigeuoen Mannschaft z» àks-
yen, ist wirklich wiedrum aufgewacht, dies macht das he/om-

sche Direktorium aufmerksam, derlei) mißliebigen êreigmUn

zuvorzukommen, die Aufwiegler zu r.echr zu weisen, und du

wackeren he.vetischen Bürger und Gemeinden zn trösteil. Cutt

stets ruhmvolles Betragen ist dem Direktorio nicht nur nickt um

bekannt, sondern es erinnert sich desselben immer mit lcdW

testem Vergnügen, und achrct daher» seine Pflicht z» film NO

aufzumuntern, euch dringlich zu ermähnen, euern eingesegw

Gewalten die gebührende Achtung, Antrauen und Gehorsam !»

leisten, euch vor denen von gier und dort in. euren Distrikt komm

mögenden Verführern oder Kommissaricu sorgfällig z« h"lw,
solche dem Distrikt-Statthafter oder Agenten fleissig annum

gen, und endlich euch still und ruhig, wie ihr es bishm M
Beyspiel eurer Nachvareu gethan, zu verhalten und den

der Eonstitution enthaltenen Bürgercid, welcher gar »w
Religionswitriges enthaltet, ruhig zu leisten.

Dann sürchrct euch nicht, wann es allenfalls die Umstê

de c> fordern sollten, fränkische Truppen i» das Gebiet c-a

Rachbaren zu senden, Niese sollen encre friedliche Gegen«-

niemal betreten, wenn ihr euch nur nicht irre siilftdn tasssi-

Falls es auch enern Nachbarn wider â Ewa« s

neuerdings gelüste» sollte, eure Distrikte wicdermalen M m

ruhigen, wird das Direktorium auf erstes Vernehmen
allen von euch selbst wünschenden Beystand und ikurersiuyu

schleunigst zu leisten nicht ermanglen.
Geben in Arau den ?». August. -7?8-

der Präsident des vollziehenden Direktoriums
8ign. Laharpe

Im Namen des vollziehenden Direktoriums der General-««
8,gn. Mousson-

Au drucken uud publiziren anbefohlen,
Der Minister der Justiz »nd PoW»

F. B. M epe x.


	Das Vollziehungs-Direktorium der Helvetischen einen und untheilbaren Republik, an die Bürger des Distrikts Sarnen im Canton Waldstätten

